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Sukzessive Öffnung der Sporthallen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportlerinnen und Sportler, 
 
mit der Neunten Verordnung zur Änderung der SARS-Cov-2-Eindämmungsmaßnahmenver-
ordnung vom 28.05.2020 hat der Senat unter anderem beschlossen, die Sporthallen für den 
Schul- und Vereinssport ab dem 2. Juni 2020 wieder frei zu geben. 
Die für den Sport verantwortlichen Bezirksstadträtinnen und -räte haben sich in einer gemein-
samen Abstimmung darauf geeinigt, dass die Sporthallen frühestens ab Montag, dem 8. 
Juni 2020, wieder geöffnet werden können. Aus technischen und organisatorischen Gründen 
ist eine Öffnung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin erst zum 11.06.2020 möglich. 
 
Auf Grundlage Neunte Verordnung zur Änderung der SARS-Cov-2 Eindämmungsmaßnah-
menverordnung vom 28.05.2020 und deren Hygieneregeln, hat sich der Bezirk Marzahn-Hel-
lersdorf von Berlin entschieden folgende Sporthallen ab 11.06.2020 bis zum 24.06.2020 
(Schuljahresende) für den Vereinssport wieder freizugeben.  
 
1. Die Sporthalle der Schule an der Geißenweide 
2. Die Sporthallen der Mahlsdorfer Grundschule, 2 Hallen 
3. Die Sporthalle der Ernst-Haeckel-Schule, Kyritzer Str. 43 
4. Die Sporthalle W-A-Mozart-Schule, Kastanienallee 57 
5. Die Sporthalle der Pusteblume Grundschule 
6. Die Sporthalle der Grundschule am Bürgerpark 
7. Die Sporthallen des Tagore-Gymnasium, 2 Hallen 
8. Die Sporthalle der Selma-Lagerlöf-Grundschule 
9. Die Sporthallen Kolibri-Grundschule, 2 Hallen 
10. Die Sporthalle Fuchsberg-Grundschule 2-Fachhalle  
11. Die Sporthalle der ISS Mahlsdorf 3-Fachhalle  
12. Die Sporthalle Grundschule an der Mühle  
13. Die Sporthalle Bücherwurm Grundschule   

An alle Vereine, 
Sportlerinnen und Sportler,  
Nutzerinnen und Nutzer 
der Sporthallen 
des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf  
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14. Die Sporthalle Kiekemal Grundschule, 2-Fachhalle  
15. Die Sporthalle Konrad-Wachsmann-Oberschule 
16. Die Sporthallen des W-v-Siemens-Gymnasium  
17. Die Sporthalle des Sartre-Gymnasium  
 
Die Öffnung erfolgt ausdrücklich nur unter Einhaltung der aktuell gültigen Verordnung über 
erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 in Berlin (SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2-
EindmaßnV) und deren Hygieneregeln. 
 
Ausschlaggebend ob noch weitere Sporthallen sukzessiv geöffnet werden können, ist 
die weitere Klärung der Fragen zu Reinigung, Hygienekonzepten, Lüftung, etc.. Diese 
zeitlich aufwendigen Prüfungen erfolgen laufend und Standortbezogen.  Entsprechend 
der Eindämmungsverordnung wird es keine generelle Öffnung der Sporthallen geben, 
sondern lediglich unter Maßgabe der hier getroffenen Einschränkungen. 
 
Zur Nutzung der zuvor genannten Sporthallen sind folgende Punkte ausdrücklich zu beachten: 
 

1. Mit Nutzung der Sporthalle werden die Auflagen der derzeitig vorliegenden Verord-
nung zur Änderung der SARS-Cov-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung durch 
den Vorstand des Sportvereins bestätigt. 

2. Der Verein benennt einen Hygienebeauftragten der beim Training immer vor Ort ist 
und muss diesen namentlich sowie deren telefonische Erreichbarkeit dem Schul- 
und Sportamt melden. Die Daten sind bis spätestens eine Woche nach Nutzungs-
beginn an das Schul- und Sportamt zu übersenden. 

3. Die Nutzungszeiten sind gemäß den Überlassungen des laufenden Vergabejahr 
2019/2020 festgelegt. Ausnahme sind Mehrfachhallen hier muss die Vergabe-
stelle abweichende Regelungen treffen. Die Nutzung an Wochenenden und 
Feiertagen ist untersagt. 
Schulsport ist vorrangig zu gewähren. 

4. Die Nutzungszeiten werden generell um 10 Minuten verkürzt, um den Wechselvor-
gang der Nutzergruppen besser kontaktfrei gestalten zu können. (10-minütige 
Wechselpause) 

5. Die Nutzer müssen namentlich sowie zeitgenau und tagesgenau erfasst bzw. pro-
tokolliert werden (vorerst nur vereinsintern, für eventuelle Nachfragen des zuständi-
gen Gesundheitsamtes die diese Daten dann ggf. abfragt) Diese Anwesenheitsliste 
ist für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Nutzung / des Trainings aufzube-
wahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen auszuhändigen. Nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist ist die Anwesenheitsliste zu löschen oder zu vernichten. 
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen, Symptome einer 
Atemwegserkrankung) darf die Sporthalle nicht betreten werden. 

6. Die Nutzung ist nur Vereinsmitgliedern erlaubt. Die Nutzung ist ausschließlich für 
Trainingszwecke („Übungs- und Lehrbetrieb“) gestattet. Der Wettkampfbetrieb ist in 
Sporthallen weiterhin ausgeschlossen. 

7. Die Nutzung ist ausschließlich für sportliche Aktivitäten gestattet und diese auch 
nur unter den Ihn bekannten Einschränkungen.   

8. Der Verein ist verpflichtet jeweils bis spätestens sonntags der laufenden Kalender-
woche eine Nutzungsübersicht (Nutzeranzahl, Sportformen und Nutzungszeiten) 
beim Schul- und Sportamt einzureichen. 

9. Verstöße und Besonderheiten sind dem Schul- und Sportamt umgehend schriftlich 
zu melden. 

10. Der Verein verpflichtet sich, die Übungsleiter vor der Nutzung der Sporthallen ak-
tenkundig über die Bestimmungen / Vorgaben zu belehren. Die Übungsleiter oder 
Hygienebeauftragten sind verpflichtet vor Beginn der Sporteinheit auf die 
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Einhaltung der Hygieneregeln hinzuweisen, insbesondere auch bei Nutzung der 
Toiletten. Sie haben vor Beginn der Sporteinheit außerdem die geltenden Be-
schränkungen für die Sportausübung selbst (beschränkte Personenzahl, kein Trai-
ning von Spielsituationen usw.) gegenüber den Sportlerinnen und Sportlern zu er-
läutern. 

11. Die Nutzung der Toiletten und Umkleiden ist nur unter der Voraussetzung einer re-
gelmäßigen Lüftung und Reinigung dieser Räumlichkeiten möglich, sollte dies nicht 
gegeben sein, müssen diese Räumlichkeiten geschlossen bleiben. Der Hygienebe-
auftragte ist für die Lüftung und Reinigung verantwortlich. Sonstige Räumlichkeiten 
in der Sporthalle bleiben bis auf weiteres für jegliche Nutzung gesperrt. Insbeson-
dere Türklinken, Treppen- und Handläufe sind durch den Sportverein vor und nach 
Nutzung zu reinigen. Fenstergriffe, Licht- und sonstige Bedienschalter und Tastatu-
ren sollen nur von Übungsleitern / Hygienebeauftragten betätigt werden. Bei Ver-
schmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Konta-
mination mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylakti-
sche Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. 

12. Wasch-/Duschräume sind allein zum Zwecke des Händewaschens zu öffnen. Se-
parate Duschräume sind zu verschließen. In Wasch-/Duschräumen sind die Du-
schen in geeigneter Weise abzusperren, bzw. als „gesperrt“ zu kennzeichnen 

13. Nach erfolgter Übungseinheit sind gemeinsam genutzte Sportgeräte, Matten etc.  
durch die Nutzenden mit eigenen Mitteln zu reinigen / desinfizieren (Seifenlauge). 
Es wird empfohlen, Trainingsformen ohne gemeinsam genutzte Sportgeräte bevor-
zugt auszuüben, bzw. vorzugsweise mitgebrachte Sportgeräte /Ausstattungen (Yo-
gamatten, Handtücher zum Unterlegen der Nutzenden.) zu verwenden. 

14. Die Größe einer Nutzergruppe beträgt maximal 12 Personen (inkl. Übungsleiter, 
Betreuer). In Abhängigkeit von der Größe des jeweiligen Sport- oder Spielfeldes o-
der der Sporthalle kann die Vergabestelle eine gleichzeitige Nutzung durch meh-
rere Nutzergruppen zulassen, wenn dabei die Einhaltung der Vorgaben der SARS-
CoV-2-EindmaßnV und dieses Hygienekonzeptes in der Praxis gewährleistet wird. 

15. Zuschauer/innen und/oder Begleitpersonen sind in der Sporthalle nicht zugelas-
sen. Der Aufenthalt aller nicht zur eigentlichen Nutzergruppe zählenden Personen 
in der Sporthalle einschließlich der Nebenräume ist unzulässig. Dies gilt auch für 
Eltern, Familienangehörige und sonstige Begleitpersonen der Sportlerinnen und 
Sportler. 

16. Für eine maximale Lüftung von Halleninnenraum und Umkleiden ist zu sorgen. Bei 
einer Ausstattung mit Kippfenstern sind alle Fenster während des Sportbetriebs of-
fen zu halten. Sofern die Möglichkeit einer Stoß- oder Querlüftung besteht, ist diese 
nach jeder Nutzungseinheit (spätestens nach zwei Stunden) für die Dauer von 
zehn Minuten vorzunehmen. 

17. Die Ausführungen gelten nicht für Krafträume, Fitnessstudios und vergleichbare In-
door-Sporträume. 

18. Diese Ausnahmegenehmigung kann von der Vergabestelle jederzeit widerrufen 
werden. 

 
Abschließend weist die Vergabestelle ausdrücklich darauf hin, dass bei der Nutzung 
der Sporthallen, auch bei Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen ein erhöh-
tes Risiko für eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus besteht. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
 

 
Endler 


